
VERW GERICHT BRG 

Gentechnik-Demo darf nicht auf Gelände des 
vTl 

Das VerwaLungqericht Brsiunschweig hat heute den Eilantrag von 
Qentechnikgegnem gegen eine versamrnlungonchtliche AuRagenverfLlgung 
der Stadt Braunsdiweig abgelehnt. 

Die Antragstellerin hatte am 15. Febmar eine bemanstration unter dem Motto 
.gegen &kante Oenversuchsfslder und ihre BetrsiberiGsnehmigW fQt den 
10. MBrz ab 15 Uhr angemeldet. Der Demonstretionszug rrolite nicht nur 8vf 
der Buncbsallee, sondern auch Ober das Geldnde des von~Th0nanmlns3titut@a 
(vTI) - vomals FAL - geführt werden. biea hatte die Stadt Braunschweig mit 
B.-d vom 5. Marz untersagt. 

Da8 Vemaltungsgsricht bestdtigte diese Entscheidung: Die Stadt 
Braunsdiweig und das vTl hatten zu Recht geltend gemacht, dass ein 
Dcmonstrationszug Über das GelBnds des Instituts Sicherheitsintereseen 
geftihrden und den Betriebsablwf unvsrhättniornl~ig storen w0rde. 
Außerdem Ldnne das Anlieqen det DbmonstraMm auch auf der Streaa vor 
dom Institut ausreichend zur Giitung gebrecht werden. 

(Aktenzeichen 5 B 491 1 0) 

Kanta kt: 
Df. TordPn Baurngarten 
0 (0631) 4883018 

Internet: E-Mail (nicht in Rwhtssachenl): 
www.vemWng~erlcht-bmm~hweig.niedensach8en.de taratrn.bPMi~~n~uMa.niedersadisen.ds 
Fex allgemein: (0531 ) 488~3001 Poetanachrift; Am Wanclentor 7,38160 Bwnsiotnmeig 



VERWALTUNGSGERICHT BRAUNSCHWEIG 

In der Vewaltungereditsrsche 

der Frau Johanna Rehsa, 
Spielbudenplatr Sb, 20359 Harnburg, 

die Stadt Braunschweig, vertreten durch den Okrbihgmebater, 
Bohhiveg 30,381 00 Braunrchweig, 

Streltgegenatand; VmammlungsmM 
- hier: Antrag nach 5 80 A b .  5 VwOO - 

hat das Vewaltungcgericht Elrounschweig - 5. Kamm - m 9. Man 2010 beischlossen: 

Der Antrag, die aufsch'ibende Wirkung aimr noch zu erheben- 
den Klage gegen den Bescheid dar Antrag~~egnerin vorn 5. 
März 201 0 wiedewhwzustelkn, wird abgelehnt. 

Die Kastcn dso Verfahren& Wgt die AntregatelMn. 



, . , . L . .  .-,,I ,-' ' L"" ' ,  . - .  . ' 8 .  

Der Wett der Stnitgegewt~des wird auf 5.000,00 Euro fest- 
gesetzt. 

G r ü n d e :  

Die Antragstellerin wendet sich gegen eine Veifagung der Antmgsgmrin, mit der diese 

unter Anordnung der sofortigen Volhiahung Auflapn fOr die Durchfilhhing einer van der 

Antragetellwin far den 10. M- 2010 beabsichtigten Versammlung erteilt hat. 

Unter dem 14. Februar 2010 zeigte die Antragstellerin der Antragsgagnerin an, dass sie 

b~abslchtige, am 10. Matz 2010 ab 15 Uhr eine vemmmlungsrechtli&e Veranstaltung 

(Kundgebung und Umzug) mit ca. 50 bis 100 Teilnehmern zu dem Thema .gegen riskante 

Genversuchsfelder und ihn Betrsibir/Genehmiger" durchzuflihmn. Zum Veranotaitungs- 

art machte sie die Angaban, d a s  der Demon8trat'1onszug nach einer Auftaktkundgebung 

arn David-Mansfeld-Weg 20 (GbrpM~rk t )  in Btaunschweig entlang der Bundesalloo bis 

zum Eingang des vofiThUnen-Instituts -vTI- (Zwiochenkundgebung) verlaufen solle, an- 

schliel3end weiter über dao lnstitutrgdande bis zum Gebaude der Bundersrninisteriums 

Mr Verbraucherschutz und Lebensrnittelsichemsit -0VL- (Zwischenkundgebung), von dort 

bis rum ehemals (25. bis 27.04.2009) besetzten Oenmaisfeld (Zwischenkuhdgebung) und 
schliel3lich wieder wrück zum Eingang des vT1 (Abochlueskundgebung auf der Verkehrs- 

insel vor dem Eingangsbenich). 

Bei dem von-Thunen-lnsütut (vT1) handett es sich um eines von vier Bu~sfonchwigrin- 

sti isn im Gesch#&Rsbermich des Bundesminieteriums fiir Emghning. Landwirtsdraft und 

Verbrauchemch&. Die Flächen auf dem Gelande des vTI stehen soweit ersichtlich irn 

Eigantum der Bundesrepublk Deutschland. Inhaber des Hausnchto auf dem Geldnde ist 

das vTI, 

Vorn 24. bis 27. April 2009 waren die Antragstellrtrin sowie acht weitere knanen  auf das 

umtrunts Gsllnde des vTI eingedrungen und hatten ein VenuchsfeM, euf dem innerhalb 

der nachsten vier Wochen genteechnicrch veränderter Mais a u a m t  worden sollte, .bt 

setzt'. Die .Besetzer" hi~lten sich drei Tage lang auf dem Feld auf, wdhrend derer das vTI 

und die Antragogegnerin nioht hiergegen einschwn. Am 27. April 2- wunde da8 FeM 



von dar Poliai geräumt. nachdem die AnhPgsgegnerin zwei v~m~mmlungsrechtliche 

Vertiigungen, u.a. die AuRhung dar Versammlung, eriasw hatte. Diese Verfugungen 

waren Gegenstand gerichtlicher Verfahren beim Verw~ltunmericht Braunschweig (Ak- 

t-eichen 5 A 75/09 und 5 A 76/09), die durch einen Vergleich beendet wurdmn, in dem 

unter anderem folgende Vereinbarungen get-n wurden: 

I .  Die BeteYigten gehen Übeminstirnmnd davon aus, dass d b  Äui3emngen des 

Veflreters der BeigeJacknen [des vTU UM &das Verhalten der beteiligten Penonen 

sowk die T~fgache, d a s  pdizeiIich nicht eing$g*n W e n  war, vom Klbger als 

jedenfalls vcmlbengehende, aber nicht befn'stete Duldung dsr VersammIung ange- 

sehen W$&@# konnte. 

2. Dle Beteiiigten sind sieh einig, dass Alf. 8 GO nicht ohne Weit8res den Zugang 

zu nicht dem (Iffentiichen Va&ehrgewKi'meten Gmndstuckren emnet, sondern bei 

emer interessenebwegung im Smne eher  praktisch^ KonkuNanz auch d'e be- 

trieblichen und ~Hschsftlichen Interessen des Gm?d$tircksergentUmers zu be- 

rilcksr'chtigen sind. 

3. Die Beteiligten sind slch einig, dass angesichts der unter I .  um1 2. geircffenen 

Annahmen eine faktische R#umunginst von einer Stunde zu kufz bemessen was 
wenn eine pIBlzIicfis EskaIetion der Situation vw €dass der ernten der stMge- 
gensttindlichen V~rfligungw nicht nachgewieseit werden kenn. 

Die Staatsanwattschafi B r a u n m b  stellte Stwhirfahren. die gegen die .Bewtzef u.e. 

wegen dscr Verdachts de8 VVklentandes gegen VollstrsJ<ungsbamtrr. Hauslliedene 

bnrchs. Sachbeschfidigmg und weitmr Dalilde geführt wurden, nach 5 153 Abs. 1 StPO 
ein, 

In Reaktion auf die Anmelduog der Versarnmtung w m  14. Februar 2010 teilte die An- 
tragsgegnerin der Antragotellsrin per E-Mail mit, dosr es sieh bei dsn fllr dw, Umzw vor- 

gawhen Fltichen des vTI um nicht für jedermann uigttngliciw FlW?en handele und des- 
wegen eine vorherige Zustimmung des Eigentümers einzuholen sei. Db Antrag~gegnorin 



infmierto unter anderem das vTI über die von der Antr%gstelWn Mbsimigte Vemn- 

staltung. 

Mit Schreiben vom 17. Februar 201 0 teilte das vTi der Antragsgegnerin mit, dass kein 

Einversthndnis mit dem Betreten ihres Gel%ndes durch die Versamrnlungsteilnehmer be- 

stehe. Bei dem Gcliinde handele er sich um das Betriebagel&xle mehrerar Bundes- 

dienststeilen. Das Hausecht ei insgesamt dem vTl übertnßen. Die beabsichtigtm Veran- 

staltung würde den Dienstbetriib erheblich s tam.  da die Gebauda und Venuchssnlagen 

innerhalb des GelWes vOIli$ frei zugänglich sekn und die Sicherung des Gelandes 

durch eine Abschirmung nach außen durch eine Umaunung und einen Pf(Mner- und 

Wachdienst gew4ihrleistet werde. Bei einer Versammlung auf dem Gelrnde ware die er- 

fordariiche Sicherheit deswegen nicht hinreichend gawäht'ieistst. 

Mit Schreiben vom 25. Februar 2010 teilte die Antrsgsgegnerin der Antmg8tellerin mit, 

dass sie beabsichtige, das Betreten dm Gelindes des vTI und der weiteren Bundes- 

diemitstellen zu untersagen, weil das vTI dies ausdrücklich untersagt habe. 8ie forderte 

die Antragstellerin auf, MB turn 3. MPn mitzuteilen, in welcher getinderten Form 

(Wegstreck des Aufzuges) sie die Versammlung durchfuhren wolle. Eine Reaktion der 
Antmg8teiterin hierauf erfolgte nicht. 

Mit hier streitgegenständlichem Beachtld vom 5. Marz 2010 erteilte die Antngsgegnetin 

unter Anordnung des C o ~ o l l z u g e s  j u r  Aufrechtehaltung der bffbntlichen Siehemel 

und Ordnung gernaß 5 15 A b .  1 dee Vsrsafnmlungsgesetrea (VsrsO)' Airflagen Klr die 

DurchHihning der Veranstaltung. Insbesondere be~chrnnkte oie gernaß der Aufrage Nr. 2 
das Recht der freien Ortswahl dahingehend, dass ein Batmten des Bundesgcrlllindes, auf 
dem sich das vTI und andere BundeseinriMungen befinden, nicht gestattet wurde. Als 

Vetanstaltungsort gab die Antrags~egnerin im Bescheid vom 5. MILrr dementrprechend 

an: .David-Msnsfield-Weg 20 (GtQe-Markt). von dort entlang der Bundmslrflea bis zur 

Verkehrsinsel vor dem Elngang des von-Th0nen-lnsltute 4vTI-, hier Kundgebunga. Die 

Antngsgegnetln begr0nWe diew Auflage im WesenUiWn wie folgt: Das vTI habe als 

Inhaberin des Hausrechts der Nutzung doa 8undebgelPnde.g far di. Ve~mmlung nicht 

zugestimmt, sondern die Inansp~chnahme ausdWtich abgelehnt. Durch die Venamrn- 

lung auf dem GeBnbe des vTI Wrdc dar Diinstbetrieb erheblich gmt6rt. Die Sicherheit 

vor Beeintachtigungrwi ber htrbbes sd bei DucMOhrwig der Veramitattung nicht hin- 



reichend gewährleistet. weil auf dem Eslande keine Schutzvo~cMungen der Gebaude 

und Meoseinrichtungen bestünden. Der Schutz des Geländes werde dadwch trewiM, 

das8 durch die UrnHunung und 6 n  Wachdienst ein unbefugtes Eindringen auf das Ge 

Ynde verhindert werde. Insofern sei zu berücksichtigen, dass die Antragstellarin und wei- 

tere Percronen in der Vergangenhsi ein V e r s u c W  besetzt hatten und deswegen dmf- 

rechtliche Ermittlungen gegen de gefOhrt wurden. Die von der Antmgsstellerin für die 

Versammlung vorgesehenan Flechen auf dem Gelände des vTI seien nicM dem 6ffentli- 

chen Verkehr gewidmet. Die Inanrpnrchnahmr der affentlichen Streb vor dem Gelinde 

des vTI trage unter Berücksiiitung des  gewählten Versamrnlungsthemae einem etwai- 

gen Anspruch auf Nahe zu einem .syrnbdhaften' Ort hinreichend Rechnung. Angesichts 

dieser Umn8nde Oberwiege das Interesse des vTI an d e r  vorgenarnmnen BwchMnkung 

des Venarnmlungsoiteo gegenuber dem Intarearie der Antmgstdiefln auf Meinungskund 

gabe auf dem Bundssgalfinde. Dk AriMdnung der sofortigen Volliehung begr(lndete die 

Antragsgegnerin irn Wesentlichen damit, dass das Mfentliihe Intereme hieran das In&- 

rease der Antragstellerin sn der aufbdiisbnden Wirkung einer Klage Obemiege, wejl bei 

elner Durchnihrung dar Vbnnttaltung in dem beabsichtigten Umfang erhebliche Gefahren 

für die Mentliche Sichsrtnlt und Ordnung enbtunden. 

Am 9. Mtrrz 2010 hat die Antragstellerin den vwliegsnden Eilantrag gestellt, mit dem sie 

sich gegen die sofortige Vollzishung der Auflage Nr. 2 im Bsclmd der Antragsgegnerin 

vom 5. MIlrz 2016 wendet. Sir Wgtzur WrOndung im WesenUichen vor, der Bescheid 

nenne keine plausiblen GrOnde, weswegen die Venammlung nicht Uber dar Gdslnde das 

vTI geführt werden dllrfe. Die Bekbgte h a b  keine Alternaüvrouten auf dem Gelände des 

vTi odw andere Maßnahmen voipeschiagen, um eine StOniqg das dortigan Betriebab 
lauf8 zu vermeiden. Die $tratverfahren anIbisdich der Be9et;rung deb Venuchrfeldes im 
Jahr 2009 edien von der Ctaatsamaltschaft eingestellt worden. 

Die Antragstellerin beantragt iinngsmäß, 

die aufschiebende Wirkung einer noch zu ehebenden Nage gegen den Bescheid 

der Antngsgsgnerin vorn 5. Miirz 2010 wiederherzusteilsn. 

Die Antragsgegnerin hontragt, 



den Antrag abzulehnen, 

und verweist zur i3egrl)ndung auf den Bescheid vom 5. Mlrr 2010. 

II. 

Der nach 5 80 Abs. 5 VwGO zulässige Antrag ist nicht bbgr(;ln&t. 

Die Anordnung der sofortigen V~liziehung Ist formell ordnung$pmBß erfolgt. Dis An- 

tragsgegnor hat in noch ausreichendet Welee schrifflich begrllndet, warum sie das be- 

sondere Interesse an dsrn 30 f~o I l%ug ab gegaben encMet (vgl. 5 80 Abo. 3 Satr 1 

W O ) .  Cis hat nicht I&dlglich auf die RechtrnlKigkeit ihm9 Bes-ides verwiesen, san- 

dem ausgeführt, da88 die aufschiebande Wirkung einer Klage die Dwchsetutng der Auf- 

lagen vollends verhindern Wrd. und die8 wegen der hierdurch zu befürchtenden erhebli- 

chen Beeintriichtigungen dar uikmtlichen Sicherheit irn ObeMnegsndon Mmtlichen Inte- 

resse nicht hinnehmbar sei. 

Auch aus materiell-rechtlichen Omnden besteht keine Veranlarsung, die aufschiebende 

Wirkung der Klage wiedefkizu8bllen. Nach 9 80 A b .  6 Satz 1 W O  kenn das Gericht 

der Hauptsache die aufschiebende Wirkung eines geOen den VemalRingsaM gerichteten 

Rechtsbehelfrs ganz oder teilweiw wi.dememte!kn, wenn das privat6 lntenese an der 

aufschiebenden l!Vihnrkung des Rechtsbeheb V m n g  vor dem bworxbnn Offentlichen 

Interesse an einer sofortigen Voliziehung des Vewaltungsaldei hat. Dabei übeiwiegt 

gtundo8tzlich das private Intern- des Antragatellen, wann @ich bei der irn Verfahren 

das vorIBUf~gen ReChtsschutzes gebotenen sumrnarlschen &xrrp~hing ergibt, dass die 

angefochtene VerfCigung voraussichtlich rechtswidrig ist. Das Uffendiche Vollzi&iungsinte 

rmse UbeMnegt hingegen regelmli3ig. wenn die VwfUgung sich als v m ~ i & t l i c h  

mcMmlf3ig emaut. Hierbei Ist vorliegend zu bertlcksimigen, dam die Entscheidung im 
vorULfltgen RechtsschuhverWhrsn dne Entschaidung im Hauptsacheverfahren wegen 

des zwiachsnzeitlichen Ldtablauls vowgnirnrnt. An&remeM ist ingesichts der Eil@ 



dUA$keit der Entscheidung mir eine summarische uberprüfung der Reditmcißigkeit er- 

forderlich und geboten. 

f s (iberwiegt das oflentliche Vdlpiehungsintenssm, denn die Antragogegnerin hat in der 

Auflage Nr. 2 i h m  Bescheides vom 5. Man 2010 aller VmuaMdit nach zu Recht ange- 

ordnet, dass der Demanstrabnszug nicht auf das Oel$nde des v l i  uml weitewr Bundes- 

einrichtungen (i3undesgellinde) gefohrt werden daif. 

Rechtsgnindlage der Auflage ist 15 Abs. 1 des V e r c r a m m l u n e  (VemG). 66 
mäß § 15 Abs. 1 VetsG kann die nistrndige BehLIrde eine Vemamrnlung oder einen Auf- 

zug verbieten oder von bestirnmtm Auflagen abhiingig machen, wenn nach den zur Zeit 

deo Erlasses der Verfügung erkennbaren Umstatanden die affentliche Sicherheit oder Od- 

nung bei DurchfOhrung der Veniammlung oder des AufZuger umnittelbar pfahrdet ist. 

Die (Iffentliche Sicherheit umfasst hierbei den Schutz zentraler RecMsgötw wie Leben, 

Gesundheit, Freiheit. Ehre, Eigentum und Vermögen des Einzelnen w i e  die Unver- 

sehrtheit der Rechteordnung und der staatlichen Einrichtungen. Eine unmittelbare Ge 
fii hrdung der offentllchsn Sicherheit setzt voraus, dass der SaadenseintriH bei Durchfü h- 

~ n g  der Versammlung oder des Aufrugs mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist. 

Erforderlich ist jeweils eine auf die konkrete Versammlung bezogene Gefahrenprognose, 

die auf erkennbaren Umständen beruhen muss, also auf Tatsqahen, Sachverhalten und 

sonstigen Einzelheiten (vgl. OVG Brandmburg, 8. v. 14.1 1.2003 - 4 B 385/03 -, jurie Rn. 

7 m.w.N.). 

Die Auflage Nr. 2 ist aller Voraussicht nach bereb deswegen rechtmallig. weil keine filr 

die Durchführung der Versammlung auf dem BundeigeIamh erforderliche Gestettung 

seitens des Berechtigten - hier dw vTI - vorlegt und die Antregrtdlerin auch keimn An- 

spruch auf eine Geetattung hat. 

Eine Gesbttung des vTI fOr die Inanspcuchnohme decl BundmqeBndes ist vorliegend 

trotr der sogenannten venamrnlu~smcMlichtm Konzentraüonariirkuw erlgrdodich. Nach 

diesem Grundsatz obliegt die PrUfung aller v.nrammIungpimmantsn Oefahren der Ver- 

aammlungsbehbrde untmr Befreiung des Anmelders von smsügen Erlaubnis- odsr Ge- 

nehmlgungserfordemi~en. Zwar hat die Vemarnmlungsbehßtds himach bai der Ent- 



scheidung U-a. über eine Aufisgsnerteilung gern40 g 15 A b .  7 VwsG auch die GmicMs 

punkte zu berücksichtigen, die die msonrten zustiindige Erlaubnirbehörde ru berücksich- 

tigen h3tie. Dem Anmelder der Ve~rnmlong obliegt es hiernach aber nicht mehr, die 
edoidedichen Edaubnisre gesondert bei den jeweiligen Bahorden einzuhobn (vgl. Die- 

tdlciintrrl/Kniesel, Vemrnmlungsgesetz, 15. AUR., § 15 Rn. 7; OVG Bmndenburg. 

e.a.O., juris Rn. 7). Die Konzentmtimlmritkung bezieht sich jedoch nur auf - vemamm- 
lungssperifische - E r l a u k i i s v ~ i t e ,  die unmittelbar ~~i)arnrnIungsbcrogene Betati- 

!Jungen betreffen. Suspendiert sind de~wcgen Inskondeie straßew und straGenver- 

kahnmhtliche Eriaubnisvortmhalte, weil Versammlungen - bamits mangels anderer ga 
eigneter Flachen - typlschsdw auf Mfentlichen GtraBen, Wegen und Platzen durohzu- 

fahren sind (vgl. DieteVGirttzeVKnie$d, a.a.O., 5 15 Rn. 7 C; Rid- 

der/BmitbachniühWinrneier, VsnammlungrrecM. 5 16 Rn. 202 L). Si  umfasst jedoch 

nicht sdche Eriaubni$verfaht-en, durch die der Zugang zu einer Flache t!mnoglicht werden 

soll, welche nicht dem Qffentli~hm Gemeingebrsuäi. sondern nur bestimmten, versamm- 

lungsfremden Zwecken gewidmet ist. Das Grunbedit der Venammliirtgsfmiheit begrlln- 

det insoweit kein Benutzungrre$ft, das nicht sChon - Ulie enW bd (Ifbntlichem Stmkn- 

raum - nach allgemeinen RechbgwndraGren bwteM. In d i e m  Fall ist sine Gestattung 

des krechtigten erforderlich (vgl. OVG Brandenkrrg, a.a.O., juh Rn. 10 m.w.N.; Dir- 

teffGinhaUKniosel, a. a-O., § 1 5 Rn. 8; Riddsr/Bm'rtbacNROhWteinmier, a.a.O., § 15 Rn. 

60 und Rn. 207 f.). 

Hinsichtlich der vodiegsnd btmf&nen Fliichen des Burideclgal(lndee ist hiernach aller 
Voraussicht nach eine Oestattung ihrer Inanspruchnahme durch das vTl erforderlich, weil 

$je nicht dem Ofbntlichen Verkehr, sondern anderen, versamlung8frcrthden Zwecken 

gewidmet sind. Aller Voraussicht nach handelt err elch bei dm Wuffenen Flachen um 

lWfentliche Sachen irn Vewa)tungsgebrauch, da davon ewugehen ist, dass sie dem je- 

weiligen Sachhem zum vermhngsintemcm Gebrauch zugewic,sen dnd. Dass sie hierbei 

durchaus auch von Publikurnsvdehr in Anspruch genommcin warden, steht dieser Be- 
wertung nicht entgqsn, da dieser Verkehr det8 auf dk MCillung der Vewattungsaufgebe 

bezogen ist und - 3nd.n PI. bei dem 6ffenWchen Verkehr gewidmeten Wegen uhd PIBt- 

ren - nicht auf einer @indran NutzungaberacMigung m Rahmen des Gemeingebreuchr 

beruht (vgl. ineawsit Burgi, Art. 8 GO und die Gewahrieistung dos Vsmarnrnlungsrecbta, 

DOV 1993,633,840; Papier, Recht Uer Mmtlichen Sactmn, § 2 11 (6.40). Eine Ver- 

glelchbrrkai dieser Fl&cbn bispiclmire mit einem Rothauilvorplatz i& - entgegen der 

Einschatzung der Antragst.lletin - somit nicht gegeb.n. Auch ist .I& Vmursicht nach 



nicht davon auszugehen, dass .cr sich bei den bebufknen Flachtn um eine tifkntfiohe 

Einrichtung handelt. Denn eine solche wird gerade für db Emutning dunh die mntlich- 

keit bersQ6stellt. Hiervon ist hinsichtlich der betroffenen Fkchen cb$ Bwidesgel8ndes 

nicht auszugehen. Unabhanglg hiervon dLMte eine Ge~tattung des jeweiligen Tragen 

auch bei der Inanspnichnahme einer Uffentlichen EinricMung a r  eine Versammlung erfor- 

derlich sein (vgl. BVemrO, U. V. 28.10.1992 - 7 C 34/91 -, juris Rn. 14 f.; VG Braun- 

rdiwaig, B. V. 27-09.2007 - 5 B 23W7 -). 

Der, vTI hat die Inanspruchnahmo dea BundeegeMndes nicht gestattet. Vielmehr hat es 

dieser mit dem Schreiben vom 17. Februar 201 0 ausdNckikh widersprochen. 

Es bedarf vorliegend keiner ahdrliefiqnden Entscheidung, ob eine Inanspruchnahme der 

Bundesflachen generell ausgeschlo$sen iet. solange nicht die Antragstellarin eine Geatat- 

tung gegenaber dem vTI - gegebenenfalls mittels Rechtsbehelfcn - eritritten hat. Hier(ür 

spreche allerdings, dads die Antmgsgegnerin nicht Berechtigte hinsichtlich der betroffe- 

nen Flachen ist - eine Oeaottung desweg«, nicM erteilen dUl(te - und sie die Antragstsl- 

lenn zudem bereb E-Mall m 15. Februar 201 0 dareuf h i ~ i 8 8 a n  hat, dass die Zu- 
stimmung des Eigentümers einzuholen sei. Denn die Erwagungan, mit d e m  das vTi die 

Iriluiepruchnahme der FYchen fOr die von der Antragstellerin beabsichtigte Veranstaltung 

abgelehnt hat und die die Antragsgegnarh zur Bagfündung ihmr Entscheidung herange- 

zogen hat, sind albr Voraussicht nach rechtlich nicht zu beanstanden. Ein Anspruch auf 

GsstaMing der Inanspruchnahme ist aller Vorauslicht nach nicht gegeben. 

Aus dieeern Gnind hWte dar Eilantng auch dann keinen Erfolg. wenn die AntngogegiH 

rin als VanommlungsbehOrrls - entmen vorstehenden Aurfohningen - im Sinne einer 

vercammlung6recMlichen Kontentrationswiikung die aMehnende Entscheidung des vTl 

im Schniben vom 17. Februar 2010 inzident auf ihre Rechtm0iblgkel hin zu überpmfen 

und dies im Rahmen ihrer Emm$ensemidung noch 5 18 A h .  1 VemG zu berüd<- 
richtigen hatte. 

Bd der Entscheidung über eine Gesiattung sind dw Widrnunguwcck der Flilchen sowie 

die Bcdwtung des GrunCIrechts d.r Vmammlungsfteihsit zu berrickaichögen, wobei zu- 

lasten einer Inanspruchnahme jredenfailb auch die beMeblichen und wirtschaftlichen lntb 



ressen des GwndrrtTickseigenMmem bemcksichtigt werden dlfrfm. Nah diesem MeLtab 

stelbn des vTI und die Beklagte a i k  VwaussicM nach zu Re& auf ibeintrachtigungen 

des Betriebsablaufees der vTl ab. die bei einer DurcMühnwig der Vmnstsitung auf damn 
Gelrinde zu befürchten sind. Hiarbei wirkt sich aus, dass eine Abschirmung des Gellndes 
gnindslltzlich nach außen dunh die Umzdlunung und einen Pfortner- und Wachdienst 

erfolgt und die Gebode und Vemuäisanlagen deswogen irn Inmrsn des Bundesgelln- 

deb grundsätzlich frei ~u@nglich sind. Zu bertlchichtigen i$t insoweit auch, dass die An- 

tngetelkrin in der Vegangsnheit breita durch eine eigmmkhtige .Besetzunga eines 

VcnuchsTeleldes des vTI aufgefallen ist, weswegen s b a f m ~ ~  Emittiungsn gegen sie 

genihrt wurden. Bei der P r ~ n o s e ,  ob aus dem Umfeld der von ihr angcmddeten Ver- 

sammlung 3onuigen des 8etricbsablaufeo des vTI xu befUrchten sind, weil bestehende 

Sicherheitslucken ausgenützt worden, wirkt sich dies zu ihren Lasten aus. Bereintechti- 
gunpn des Betriabsablades des vTi sind zudem bereit8 auch durch die Veranstaltung 

als solche (bspw. die Kundgebungen und des Abspielen von Musik) tu besorgen. Die 

Antragsgegnwin führt aller Voraussicht nach zutreffend aus, dass diese GeaichtspunMe 

gegen eine Inanspruchnahme der Bundesfia~hen das Interesso der Antragstellerin an 

eher Inanspruchnahme ü b ~ ~ e n .  zumal sich nicht feststellen Iäest, dass die Flachen 

eine besonders .rrymbolhaffe Bddeutung" für die Versammlung aufweisen. was f(lr ihre 

Inan~pmchnahme $p&en kannte. 

Dis Antragetelierin kann sich für die Inmspnichnahme der Flächan schliei3iich nicht auch 

auf den Grundsatz der Olakhbhandlung berufen. €8 ist nicht ersichtlich, dass das vTI in 
der Vergangenheit ihr Oelande h vergleichbaren Konstellationen fUr Versammlungen zur 

VerfOgung gestellt hat. lnsbesondene lag der dreitagigen .ksatzungU des Versuchsfeldes 

Irn April 2009 keine vergleichbare Konstellation zugrunde. Da# vTl ist ihren irn Verfahren 5 

A 75/09 (nur) deswegen drei Tage lang nicht gegen die .Besetzung" MngerdirHten, um zu 
einer Deeskalation der aeitcms der .Besetzet+ sigenrnOdtig herbe@dOhhn Situation 

beizutragen. 

w e n  die weiteren AUna~m irn üeschid vom 5. MBa 201 0 hat die Antragstellerin keine 

E inwiinde vagetragen. 

Die, Kostenentscheidung beruht auf 9 154 Ab$. I VwGO. 



Db Streitwerämtwtzung kruht auf 53 Ab$. 2.5 52 AM. 1 GKG. In Verfahren gegen 
venemrnlungsrechtfiche Auflagen ist auch im Verfahnn des vorilufigen Rechtsochuhes 

wegen der weitgehenden Vorwegnahme der HauptsacheenbcheMung kein im Vergleich 

zum Hauptsachevclifahnn raduzierter StraMrt anzunehmen (vgl. Sbeilwsrtkatalog Mr 

die Vernltungsga~chtsbarkeit, NVwZ 2004. 1327 ff. ,  hier: 11. NI. 1 -5 Satz 1 und Satz 2)). 

Gegen diesen Beschluss ist die Beschwerde an das Niedenrachsische Obciverwaltungs- 
gericht In LUneburg 8tatthdt- Die Beschwerde ist innerhalb von rwsi Wochen nach Be- 
kanntg;ibe dieses Bt9$chi~88m bei dem 

verweltungrgericht Braun$ohw~ig, 
Am Wendentor 7,381 00 Braunschw6ig. 
oder 
Postfach 47 27,38037 ßraunschweig, 

echriftlich oder zur Niederschrift dea Urkundsbeamten der Geschafta~telle eAmulegen. Die 
Bcschwerdefiist ist auch gewahrt, mrnn dia Beschwerde i n ~ h d b  dar F&t bei dem 

Niedenlchliiwhen Obennimaitungsgedcht in Lümburg 
Uskemr Strack, 40,2 I 335 LUneburg 
oder 
Poaffsich 2371,2131 3 Lunebutg 

eingeht. Die Beschwerde gegen Bes&ltlsse des Verwaitungsgemhts in Verfahren des 
vorlaufigen Rechteschutres ist innerhalb eines Monats nach Bd<anntgabe der EEnkehei- 
dung zu begründen. Die BegNndung ist, soweit sia nicht mit dem Antrag voqelegt war- 
den ist, einrurmichen bei dem 

Der Antragsteller muss sich von minem RechtsanWatt der RechWhm an einer deut- 
schen Hochschule im Sinne des Hochschulrohmenge$etzm Mit Baah'gung zum Richter- 
amt oder einer nach § 67 A b .  2 Satz 2 Nr. 3 bis 7, m. 4 Satz 4 M 0  zur Vertretung 
krechtigton Person oder Organisation gl8 BevdknWgten vertreten l~osen.  Das Vertre- 
tuqserfwdemis gilt bereits ftlr den Antrag bei dem Vemiiltung@g.richt. 

Gegen die Stnitwertfestseteung ist die Beschwerde statthaft, wenn der Wert des Be- 
schwardegegenstandss 2W,00 Euro Gbmteigt. Die Bwchwwde findet quch statt, wenn 
sie v m  Oencht w e n  der gninddlttlichen Bedeuturq dar zur Efl$äi.idung stehenden 
Fmgm zugel~ssen warden id Rh Nichtzulaosung ist unanhchtbar. Die Beschmde ist 




